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2. Änderung
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Planzeichnung Teil A

1. Art der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

4. Wasserflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

4. Sonstige Planzeichen

5. Kennzeichungen

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Gebäudebestand mit Hausnummer

Zentraler Versorgungsbereich "Hauptgeschäftsbereich"

(§ 1 Abs. 9 BauNVO)

Abgrenzung der Art der baulichen Nutzung

(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

10089

1
7

Besondere Zweckbestimmung öffentliche Parkfläche

Besondere Zweckbestimmung Fuß- und Radweg

Wasserflächen

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Besonderes Wohngebiet (§ 4a BauNVO)

Mischgebiet (§ 6 BauNVO)

Kerngebiet (§ 7 BauNVO)

Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

3. Grünflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünfläche

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Planzeichenlegende

Teil B Textliche Festsetzungen

Aufgrund des § 9 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September

2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006

(BGBl. I S. 3316) m.W.v. 01. Januar 2007 und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom

23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22.04.1993,

(BGBl. I S. 466) werden in Ergänzung der nebenstehenden Planzeichnung folgende textliche

Festsetzungen getroffen:

§ 1 Art der baulichen Nutzung

(1) In den allgemeinen Wohngebieten sind die nach § 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO ausnahmsweise

     zulässigen Tankstellen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig.

(2) Im besonderen Wohngebiet sind die nach § 4a Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise

     zulässigen Tankstellen gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig. Im besonderen

     Wohngebiet sind die nach § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise zulässigen nicht

     kerngebietstypische Vergnügungsstätten mit einer Nutzfläche von mehr als 100qm sowie

     Vergnügungsstätten, deren Zweck auch in der Bedienung der erotisch/sexuellen Interessen

     ihrer Besucher liegen sowie Einzelhandelsbetriebe mit überwiegend erotisch/sexuellem

     Angebot (Sex-Shops), gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig.

(3) Im Mischgebiet sind die nach § 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Tankstellen

     gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig. Im Mischgebiet sind nicht kerngebietstypische 

     Vergnügungsstätten mit einer Nutzfläche von mehr als 100qm sowie Vergnügungsstätten, deren

     Zweck auch in der Bedienung der erotisch/sexuellen Interessen ihrer Besucher liegen sowie

     Einzelhandelsbetriebe mit überwiegend erotisch/sexuellem Angebot (Sex-Shops) gem.

     § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig.

(4) Im Kerngebiet sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 sowie § 7 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise

     zulässigen Tankstellen gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig. Im Kerngebiet sind

     Vergnügungsstätten mit einer Nutzfläche von mehr als 100qm sowie Vergnügungsstätten, deren

     Zweck auch in der Bedienung der erotisch/sexuellen Interessen ihrer Besucher liegen sowie

     Einzelhandelsbetriebe mit überwiegend erotisch/sexuellem Angebot (Sex-Shops) gemäß

     § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig.

§ 2 Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben

(1)  Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben im Zentralen Versorgungsbereich des

      "Hauptgeschäftsbereiches": Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 BauNVO wird

      festgesetzt, dass innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche für den Zentralen

      Versorgungsbereich "Hauptgeschäftsbereich" Einzelhandelsbetriebe uneingeschränkt zulässig

      sind. Dies gilt nicht für die in § 1 dieses Bebauungsplanes aufgenommenen Einzelhandels-

      betriebe.

(2)  Allgemeine Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 BauGB i.V.m.

      § 1 Abs. 4 BauNVO wird festgesetzt, dass außerhalb des in der Planzeichnung abgegrenzten

      zentralen Versorgungsbereiches „Hauptgeschäftsbereich" nur nachfolgend festgesetzte

      sortimentsbezogene Verkaufsflächen zulässig sind. Mehrere Verkaufseinrichtungen, die eine

      gemeinsame bauliche Anlage nutzen oder über eine gemeinsame Stellplatzanlage verfügen

      sind bezüglich der Begrenzung der zulässigen Verkaufsfläche als eine Einrichtung zu

      behandeln.

     (a) Zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von bis zu 150 qm für

          nachfolgende Warensortimente:

          Back- und Konditoreiwaren, Fleisch- und Wurstwaren, Getränke, Schnittblumen, Zeitungen

          und Zeitschriften, Zoologischer Bedarf, Drogeriewaren und Körperpflegeartikel (inkl. Putz-,

          Wasch- und Reinigungsmittel), Parfümerieartikel und freiverkäufliche Apothekenwaren.

     (b) Zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von bis zu 400 qm für:

          sonstige Nahrungs- und Genussmittel.

          Ggf. im Betrieb genutzte Verkaufsflächen für die unter a) aufgeführten Warensortimente sind

          Bestandteil der Verkaufsflächenbegrenzung.

          Ausnahmsweise kann eine Überschreitung der vorstehenden Verkaufsflächenbegrenzungen

          zugelassen werden, wenn durch ein seitens der Stadt anerkanntes Fachgutachten

          nachgewiesen wird, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der zentralen Versorgungs-

          bereiche auszuschließen ist.

     (c) Zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 qm für

          nachfolgende Warensortimente:

          Bettwaren und Matratzen; Bodenbeläge und Teppiche, Bauelemente, Baustoffe,

          Metallwaren, Eisenwaren und Beschläge, Elektroinstallationsmaterial, Farben und sonstige

          Anstrichmittel, Fliesen, Gartenbedarf und Gartengeräte, Gartenmöbel und Polsterauflagen,

          Kamine und Öfen, Kraftfahrzeuge, Kraftwagenteile und -zubehör, Wohnwaren, Wohnmobile

          und PKW-Anhänger, Maschinen und Werkzeuge, Möbel (inkl. Büro-, Bad- und Küchen-

          möbel), Pflanzen und Sämereien, Rollläden und Markisen, Sanitärbedarf, Sportgroßgeräte

          (Surfbretter, Fitnessgeräte, Drachenflieger, Sportboote, etc.) Tapeten, sonstige baumarkt-

          spezifische Waren, Brennstoffe.

          Ggf. im Betrieb genutzte Verkaufsflächen für die unter a) und b) aufgeführten

          Warensortimente sind Bestandteil der Verkaufsflächenbegrenzungen.

     (d) Ausnahmen können zugelassen werden für:

          Einzelhandelsbetrieb mit Randsortimenten zu den vorstehend angeführten zulässigen 

          Sortimenten bis zu einem Anteil von10% der Verkaufsfläche der jeweiligen Einrichtung und

          maximal 80 qm Verkaufsfläche, auch wenn diese nicht in den unter a) und b) angeführten 

          Sortimentslisten enthalten sind.

          Einzelhandelsbetriebe mit den Sortimenten: Antiquitäten, Sammlerbriefmarken und -münzen;

          Waffen, Angler- und Jagdbedarf  bis zu einer Verkaufsfläche von insgesamt 150 qm.

Nachrichtliche Übernahme

Der gesamte Geltungsbereich befindet sich im Bereich des archäologischen Flächendenkmal

"Historischer Stadtkern Burg" im Sinne des § 2 Abs. 2 Pkt. 4 DSchG LSA. Es ist daher davon

auszugehen, dass bei Bodeneingriffen in archäologische Funde und Befunde eingegriffen wird.

Tiefbaumaßnahmen (inkl. Pfahl- und Brunnengründungen, Leitungsgräben sowie jeglicher Form

eines Bodenaustausches) haben daher archäologische Untersuchungen voranzugehen, deren

Kosten gem. § 14 (9) DenkSchG LSA vom Veranlasser zu tragen sind. Art, Dauer und Umfang

der Untersuchungen sind rechtzeitig mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem LDA ab-

zustimmen.

Die Ihle ist ein Gewässer II. Ordnung. Nach § 94 WGLSA ist an Gewässern II. Ordnung ein Ge-

wässerschonstreifen von 5m ab Böschungsoberkante freizuhalten. Im Gewässerschonstreifen ist

es verboten,

1. Grünland in Ackerland umzubrechen,

2. Wassergefährdende Stoffe, einschließlich organischer Dungstoffe, zu lagern oder abzulagern,

3. Anpflanzungen mit nicht einheimischen oder nicht standortgerechten Gehölzen vorzunehmen;

    dies gilt auch bei Verjüngungen,

4. nicht standortgebundene bauliche Anlagen, Straßen, Wege und Plätze zu errichten.

Eine Untersuchung der igm aus dem Jahr 1995 zu den Hochwasserverhältnissen der Ihle in Burg

liegt im Flussbereich Genthin vor und kann ggf. zur Verfügung gestellt werden.

Verfahrensvermerke

Beschluss über die Einleitung des 2. Änderungsverfahrens des Bebauungs-

planes

Der Stadtrat der Stadt Burg hat am 09.11.2006 die 2. Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 17 SAN 01 "Burg-Altstadt" beschlossen.

Burg, 17.11.2008  gez. Sterz

          (Datum)                   (Siegelabdruck)                          (Oberbürgermeister)

Planungsanzeige bei der oberen Landesplanungsbehörde

Mit Schreiben vom 30.04.2008 wurde die Einleitung des 2. Änderungsverfahrens des

Bebauungsplanes der oberen Landesplanungsbehörde gemäß § 13 LPlG des Lan-

des Sachsen - Anhalt angezeigt.

Burg, 17.11.2008  gez. Sterz

          (Datum)                   (Siegelabdruck)                          (Oberbürgermeister)

Vereinfachtes Verfahren

Für das Aufstellungsverfahren wird gemäß § 13 Abs. 2 BauGB das vereinfachte

Verfahren durchgeführt. Daher wurde auf eine frühzeitige Beteiligung der Bürger

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1

BauGB verzichtet.

Burg, 17.11.2008  gez. Sterz

          (Datum)                   (Siegelabdruck)                          (Oberbürgermeister)

Abstimmung benachbarter Gemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB

Die benachbarten Gemeinden wurden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom

21.07.2008 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Burg, 17.11.2008  gez. Sterz

          (Datum)                   (Siegelabdruck)                          (Oberbürgermeister)

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Burg hat am 10.04.2008 den Entwurf der 2. Änderung des

Bebauungsplanes Nr. 17 SAN 01 "Burg-Altstadt" und die dazugehörige Begründung

beschlossen und zur Durchführung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2

BauGB bestimmt.

Burg, 17.11.2008  gez. Sterz

          (Datum)                   (Siegelabdruck)                          (Oberbürgermeister)

Durchführung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Entwurf des Bebauungsplanes sowie die dazugehörige Begründung haben in der

Zeit vom 24.04.2008 bis zum 26.05.2008 während folgender Zeiten:

                            Dienstag, Donnerstag und Freitag   9.00 - 12.00 Uhr

                            Dienstag                                         13.30 - 16.00 Uhr

                            Donnerstag                                     13.30 - 17.00 Uhr

nach § 3 Abs. 2  BauGB öffentlich ausgelegen.

Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen während der

Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden

können, durch Bekanntmachung im "Amtsblatt der Stadt Burg mit den Ortschaften

Detershagen, Ihleburg, Niegripp, Parchau und Schartau" 12. Jahrgang  Nr. 17 am

15.04.2008 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Burg, 17.11.2008  gez. Sterz

          (Datum)                   (Siegelabdruck)                          (Oberbürgermeister)

Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Die Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom

30.04.2008 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Burg, 17.11.2008  gez. Sterz

          (Datum)                   (Siegelabdruck)                          (Oberbürgermeister)

Prüfung der Stellungnahmen

Der Stadtrat der Stadt Burg hat die vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit

sowie der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am

13.11.2008 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Burg, 17.11.2008  gez. Sterz

          (Datum)                   (Siegelabdruck)                          (Oberbürgermeister)

Abschließender Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplan Nr. 17 SAN 01 "Burg-Altstadt", 2. Änderung wurde am 13.11.2008

vom Stadtrat der Stadt Burg abschließend beschlossen. Die Begründung des

Bebauungsplanes Nr. 17 SAN 01 "Burg-Altstadt", 2. Änderung  wurde mit Beschluss

des Stadtrates der Stadt Burg vom 13.11.2008 gebilligt.

Burg, 17.11.2008  gez. Sterz

          (Datum)                   (Siegelabdruck)                          (Oberbürgermeister)

Ausfertigung

Der Bebauungsplan Nr. 17 SAN 01 "Burg-Altstadt", 2. Änderung, bestehend aus

Planzeichnung und Begründung wird hiermit ausgefertigt.

Burg, 17.11.2008  gez. Sterz

          (Datum)                   (Siegelabdruck)                          (Oberbürgermeister)

In-Kraft-Treten

Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der

Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft

zu erhalten ist, ist durch Bekanntmachung im "Amtsblatt der Stadt Burg mit den

Ortschaften Detershagen, Ihleburg, Niegripp, Parchau und Schartau", 12. Jahrgang,

Nr. 46 am 19.11.2008 ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist

auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und

von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und

weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs. 5

BauGB) hingewiesen worden.

Der Bebauungsplan Nr. 17 SAN 01 "Burg-Altstadt", 2. Änderung ist am 19.11.2008 in

Kraft getreten.

Burg, 20.11.2008  gez. Sterz

          (Datum)                   (Siegelabdruck)                          (Oberbürgermeister)

Satzung der Stadt Burg über den Bebauungsplan Nr. 17

SAN 01 "Burg-Altstadt", 2. Änderung

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom

21.12.2006  (BGBl. I S. 3316) m.W.v. 01.01.2007 wird nach Beschlussfassung durch

den Stadtrat der Stadt Burg vom 13.11.2008 auf der Grundlage des § 6 Abs. 1 der

Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl.

LSA S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.02.2008 (GVBl.

LSA S. 40, 46) die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 17 SAN 01 "Burg-Altstadt",

2. Änderung mit öffentlicher Bekanntmachung im "Amtsblatt der Stadt Burg mit den

Ortschaften Detershagen, Ihleburg, Niegripp, Parchau und Schartau" 12. Jahrgang,

Nummer 46, vom 19.11.2008 bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem

Text (Teil B), erlassen.

Teil A:

Planzeichnung im Maßstab 1:1000,

Teil B:

Textliche Festsetzungen des § 1-2

Burg, 20.11.2008  gez. Sterz

          (Datum)                   (Siegelabdruck)                          (Oberbürgermeister)

Bestätigung nach § 31 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt

Aufgrund von § 31 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt (GO LSA)

wird hiermit bestätigt, dass bei der Aufstellung der o.g. Satzung der Stadt Burg über

die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 SAN 01 "Burg-Altstadt" keine Mitglieder

des Stadtrates der Stadt Burg beratend oder entscheidend mitgewirkt haben, bei

denen die Entscheidung eine Angelegenheit betrifft, die ihnen oder ihren Angehörigen

oder einer von ihnen vertretenen natürlichen oder juristischen Person unmittelbar

Vorteil oder Nachteil bringt.

Burg, 17.11.2008  gez. Sterz

          (Datum)                   (Siegelabdruck)                          (Oberbürgermeister)

Rechtsgrundlagen

Der Bebauungsplan Nr. 17 SAN 01 "Burg-Altstadt", 2. Änderung wird auf der

Grundlage

des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004

(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2006  (BGBl. I S. 3316)

m.W.v. 01.01.2007;

und in Verbindung mit der Verordnung über die bauliche Nutzung von Grundstücken

(BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des

Gesetzes vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466);

der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (Gemeindeordnung - GO LSA)

vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes

vom 14.02.2008 (GVBl. LSA S. 40, 46) und

der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des

Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991

I S. 58)

aufgestellt.
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